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1. Das Wichtigste in Kürze 
Die H417b Landwasserstrasse ist Bestandteil des schweizerischen Hauptstrassennetzes. Sie 
verbindet Tiefencastel mit Davos. Der Durchgangsverkehr führt durch das Dorf Schmitten. Die 
engen Platzverhältnisse führen dazu, dass Balkone herunter gerissen und Gebäude beschädigt 
werden. Ein Kreuzen zweier Fahrzeuge ist nicht überall möglich. Aufgrund dieser Platzverhält-
nisse entstehen regelmässig Staus. Die Fussgänger, als schwächste Verkehrsteilnehmer, sind 
ungeschützt dem Verkehr ausgesetzt. 

In Schmitten beträgt der durchschnittliche tägliche Verkehr (DTV) ca. 1'500 Motorfahrzeuge, 
wovon ca. 5% Schwerverkehr und fast 10% Motorräder sind. Nach Inbetriebnahme der Umfah-
rung Schmitten Süd im Spätherbst 2014 werden es insgesamt etwas über 1'600 Fahrzeuge 
sein, von denen 90% die Umfahrung benützen werden und 10% Ortsverkehr sind. In Berück-
sichtigung des Trends und eines geringfügigen Ausweichsverkehrs vom Prättigau werden es im 
Betrachtungsjahr 2029 auf der Umfahrung ca. 1'640 und im Innerortsbereich ca. 170 Fahrzeuge 
DTV sein.  

In den letzten 30 Jahren wurden verschiedene Projektvarianten zur Verbesserung der Ver-
kehrssituation entwickelt. Im geltenden kantonalen Richtplan ist eine Nordumfahrung mit Tunnel 
enthalten (Objekt 05.TS.02, Koordinationsstand Zwischenergebnis). Eine Umfahrung befreit das 
Dorf vom Durchgangsverkehr (90% des DTV).  

Das Strassenbauprogramm 2009 – 2012 sieht den Innerortsausbau der Landwasserstrasse in 
Schmitten vor. Die Nordumfahrung wurde aus Kostengründen nicht in das Strassenbaupro-
gramm aufgenommen. Für den Innerortsausbau wurde ein entsprechendes Projekt ausgearbei-
tet und öffentlich aufgelegt. Der Innerortsausbau wird von der Bevölkerung abgelehnt. Ein 
Innerortsausbau hätte den Abbruch von 2 Ställen zur Folge und würde das Ortsbild lokal beein-
trächtigen, würde die Verkehrssicherheit im Dorf aber verbessern.  

In der Folge wurde die offene Südumfahrung entwickelt. Diese wirkt sich insbesondere im Be-
reich Landschaft- und Ortsbild aus, ist aber deutlich günstiger in der Erstellung und im Betrieb 
als die Nordumfahrung. Die Südumfahrung entlastet zudem mehr Innerortsbereiche als die bis-
herige Nordumfahrung. In Randbereichen tangiert die Südumfahrung bestehende Siedlungstei-
le und eine in der alten Ortsplanung festgelegte 3. Nutzungsetappe. Die Wohnqualität der 
Siedlungsteile am Kirchhügel (mehrheitlich Zweitwohnungen) wird durch die Südumfahrung be-
einträchtigt.  

Die neue Südumfahrung erfordert die Anpassung des kantonalen Richtplans; der vorliegende 
Bericht erläutert diese. Die Richtplananpassung erfolgt koordiniert mit dem Projektverfahren 
nach kantonalem Strassengesetz. Zum konkreten grundeigentümerverbindlichen Projekt liegt 
auch ein Umweltverträglichkeitsbericht vor. Detaillierte Informationen zu den Auswirkungen in 
umweltrelevanten Bereichen sind den Projektunterlagen mit dem dazugehörigen Umweltver-
träglichkeitsbericht zu entnehmen. 
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2. Ausgangslage und Problemstellung 
2.1 Raumpläne 

2.1.1 Kantonaler Richtplan 

Die H417b Landwasserstrasse ist Bestandteil des schweizerischen Hauptstrassennetzes. Sie 
verbindet Tiefencastel mit Davos. Der Durchgangsverkehr führt durch das Dorf Schmitten. Die 
engen Platzverhältnisse führen dazu, dass Balkone herunter gerissen und Gebäude beschädigt 
werden. Ein Kreuzen zweier Fahrzeuge ist nicht überall möglich. Aufgrund dieser Platzverhält-
nisse entstehen regelmässig Staus. Die Fussgänger, als schwächste Verkehrsteilnehmer, sind 
ungeschützt dem Verkehr ausgesetzt. 

Mit der Aufnahme der Nordumfahrung in den kantonalen Richtplan wurde der Bedarf für eine 
Verkehrslösung anerkannt. Die Nordumfahrung wurde mit der Genehmigung des kantonalen 
Richtplans im September 2003 durch den Bund behördenverbindlich auf allen Staatsebenen. 
Die nun geplante Südumfahrung führt zur einer Anpassung des kantonalen Richtplans. 
 

2.1.2 Regionaler Richtplan 

Der regionale Richtplan Mittelbünden, Richtplanvorhaben „regionale Prioritäten für den Ausbau 
des Strassennetzes“ stuft eine Umfahrung von Schmitten als notwendig und als Priorität 1 auf 
der Landwasserstrasse ein (Objektblatt Nr. 5.502).  
 

2.1.3 Nutzungsplanung 

Die Nutzungsplanung der Gemeinde Schmitten datiert aus den 80er Jahren. Zurzeit wird eine 
Revision durch den Gemeinderat geprüft. Die Umfahrungsstrasse liegt in der Landwirtschafts-
zone, beansprucht teilweise Fruchtfolgeflächen, und führt unmittelbar an locker überbauten 
Wohnzonen und einer Wohnzone, 3. Nutzungsetappe, vorbei. Die 3. Nutzungsetappe muss be-
darfs- und lärmmässig sowie aufgrund der Freihaltung der Ansicht des Kirchhügels überprüft 
und evtl. angepasst werden. Im Schmittnertobel durchquert die geplante Umfahrung eine Ge-
fahrenzone 2. Eine kurze Teilstrecke tangiert die Gemeinde Alvaneu. Dort ist die Landwirt-
schaftszone betroffen. 

Die Südumfahrung erfordert die Überprüfung der Nutzungsplanung der Gemeinde Schmitten. 

 

2.2 Projektentwicklung Umfahrung Schmitten 

Bereits in den 60er Jahren wurden Varianten zur Umfahrung des Ortskerns geprüft. Zwei davon 
waren offene Varianten. Diese  wurden zu Gunsten einer Nordumfahrung fallen gelassen. Auf 
der Basis der Nordumfahrung erfolgten verschiedene geologische und geotechnische Abklärun-
gen. Diese Variante wurde dann in den kantonalen Richtplan aufgenommen. 
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2.2.1 Nordvariante 1982  

Das Trassee der Nordvariante 1982 verlässt am westlichen Dorfrand die Landwasserstrasse 
und führt hinter den, bergseits der alten Strasse liegenden Häusern entlang zur neuen Brücke 
Val Tearm. Kurz nach der Brücke, deren Spannweite ca. 58m beträgt, beginnt der ca. 373m 
lange Schmittner Tunnel. Das Ostportal befindet sich beim östlichen Teil des Innerdorfes. Beim 
Eisplatz ist der Anschluss Schmitten Ost vorgesehen. Gegen das im Oktober 1982 öffentlich 
aufgelegte Projekt regte sich vorwiegend im Ostteil von Schmitten erheblicher Widerstand. Vor 
allem die befürchteten Lärmimmissionen vom Tunnelausgang ins Wohngebiet und die Landbe-
anspruchung waren Argumente der Einsprachen. 
 

2.2.2 Variante Innerortsausbau 2008 

Der Innerortsausbau bezweckt, den Strassenraum so zu erneuern, dass die Betriebssicherheit 
der Strasse gewährleistet bleibt und die Fussgänger im Dorf einen optimalen Schutz erhalten. 

Durch das ganze Dorf führt talseitig ein durchgehendes Trottoir. Zwischen dem westlichen Dorf-
anfang und dem Hohenfels erfolgt die Strassenverbreiterung talseitig mit einer Stützmauer. Bei 
zwei Engpässen werden die Fussgänger in Arkaden geführt. Mit dem Abbruch von zwei Öko-
nomiegebäuden wird der Fahrraum verbreitert, damit an diesen Stellen mehr Platz zum Kreu-
zen von zwei Fahrzeugen entsteht. Verschiedene Engpässe bleiben jedoch weiterhin bestehen. 
Erhöhte Bankette bieten den Anwohnern vor den Häusern, bei denen die Haustüren direkt am 
Strassenrand befinden einen minimalen Schutz. 

Verbunden mit dem Innerortsausbau ergibt sich für die Gemeinde die Möglichkeit, ihre Werklei-
tungen im Strassenbereich zu erneuern.  

Die Kosten für den Innerortsausbau ohne Werkleitungserneuerung der Gemeinde betragen 
rund 7.3 Mio. Fr. 

Anlässlich der Projektauflage brachte die Bevölkerung die allgemeine Unzufriedenheit zu die-
sem Projekt zum Ausdruck. Insbesondere bemängeln die Einsprechenden das Wegfallen von 
Parkflächen in unmittelbarer Gebäudenähe, die Schwierigkeiten beim Anpassen der Zugänge 
zu den Häusern und die negative Veränderung des Dorfbildes. Sie erachten den Aufwand und 
die damit verbundenen Umtriebe (Lärm- und Staubimmissionen, Zugänglichkeit, etc.) gegen-
über dem erreichten Nutzen des Innerortsausbaus als unverhältnismässig.  

Falls das Projekt unter möglichst guter Berücksichtigung der Einwände der Einsprechenden 
dennoch realisiert werden soll, dürften die Kosten gegen 10 Mio. Franken betragen. 
 

2.2.3 Überarbeitete Variante 1982 

Im Jahre 1994 wurde das aufgelegte Projekt 1982 überarbeitet. Dabei wurden einzig im Bereich 
des Ostportals die damaligen Einsprachepunkte soweit als möglich berücksichtigt und das Pro-
jekt entsprechend angepasst. Das Ostportal liegt gegenüber der bestehenden Strasse etwas 
höher und wird leicht gegen den Berg abgedreht, sodass die Linienführung hangparallel ver-
läuft. Eine Brüstungsmauer dient als Schutz gegen die direkte Lärmabstrahlung der Fahrzeuge 
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zum Wohngebiet. Die Landbeanspruchung für den Anschluss Ost und die erforderlichen Er-
schliessungsstrassen entspricht in etwa derjenigen des Projektes 1982.  

In verschiedenen Tunnels ereigneten sich den letzten Jahren schwerwiegende Unfälle. Deshalb 
wurde die überarbeitete Variante 1982 im Jahr 2010 mit den erforderlichen Sicherheitseinrich-
tungen ergänzt. Diese Projektergänzungen schlagen sich insbesondere in den zusätzlichen 
Kosten nieder. Unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen und der Teuerung werden 
die Kosten heute auf mindestens 40 Mio. Franken geschätzt. 
 

2.2.4 Südumfahrung 2010 

Die Linienführung beginnt beim Chappali und taucht nach dem Anschluss Schmitten West ent-
lang der Geländekante in Richtung Annawisa. Der Schmittnerbach wird mit einer Brückenplatte 
überquert. Die Strasse verläuft unterhalb Osterhubel in Richtung Osten zum Terrassenrand von 
Guot. Nach der Traverse unterhalb Parfurgga und dem neuen Stall in Allmei folgt der Anschluss 
Schmitten Ost. Danach schliesst die Umfahrungsstrasse wieder an die Landwasserstrasse an. 
Die Neigungen der Böschungsflächen werden so angelegt, dass eine möglichst grosse Fläche 
wieder landwirtschaftlich, maschinell bewirtschaftbar bleibt. Die Kosten werden auf rund 17 Mio. 
Fr. voranschlagt.  

 

 

3. Variantenvergleich 
3.1 Aspekte des Variantenvergleichs 

Der Vergleich der Varianten erfolgt nach den Aspekten der Nachhaltigkeit in den Bereichen  
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Zu den einzelnen Varianten werden Aussagen zur sozia-
len, ökonomischen und ökologischen Aspekten gemacht. 
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3.2 Übersicht über die Varianten 

 

 

3.3 Nordumfahrung 

Die Variante Nord basiert auf dem Auflageprojekt 1982. Diese Variante ist bisher im kantonalen 
Richtplan als Zwischenergebnis festgelegt. Sie verläuft im Norden von Schmitten. Östlich des 
Schmittnerbachs wird der Verkehr durch einen Tunnel geleitet. Die beiden Tunnelportale tangie-
ren bestehende Wohngebiete. Die Ortsteile Chappali und Innerdorf werden nicht umfahren, d.h. 
in diesen Räumen würde die bestehende Strasse bleiben. 
 

3.3.1 Gesellschaft 

Die Lebensqualität in der Dorfmitte von Schmitten steigt durch die Realisierung dieser Variante 
merklich. Der Durchgangsverkehr (rund 90 % des durchschnittlichen täglichen Verkehrs [DTV]) 
wird nicht mehr durch die Dorfmitte geleitet; rund 10 % des heutigen Verkehrs sind Ziel- oder 
Quellverkehr. Diese Entlastung leistet einen Beitrag zu einem gesunden Wohnumfeld, werden 
doch Lärm und Luftschadstoffe im direkten Wohnumfeld reduziert. Die Verkehrsentlastung im 
Dorfzentrum hat positive Auswirkungen auf das Sozialleben in Schmitten. Kommunikation und 
Begegnung sind leichter möglich. Die Verkehrsentlastung innerorts ermöglicht, dass der Stras-
senraum wieder verstärkt die Funktion eines Aufenthalts- und Begegnungsraums erfüllen kann. 
In baulicher Hinsicht bleibt der Strassenraum ohne zusätzliche Massnahmen unverändert. Für 
all jene, deren Haustüren sich direkt am Strassenrand befinden, bleibt die Gefahr des Verkehrs 
beim Verlassen der Häuser nach wie vor – wenn auch in stark vermindertem Ausmass – beste-

Nordumfahrung 
(mit Tunnel) 

Südumfahrung 

Innerorts-
ausbau 
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hen. Bei den Gebäuden am West- und Ostportal des Tunnels wird es zu Beeinträchtigungen 
der Wohnqualität kommen. Sie werden durch eine Brüstungsmauer gegen die direkte Lärmab-
strahlung der Fahrzeuge geschützt.  
 

3.3.2 Wirtschaft  

Die Kosten für den Bau des Tunnels belaufen sich nach derzeitigem Wissensstand auf rund 40 
Millionen Franken. Auch der Unterhalt schlägt mit Kosten zu Buche. Der Unterhalt von Tunneln 
ist teurer als der Unterhalt einer offenen Linienführung. Diese Variante verursacht deutlich die 
höchsten Investitions- und Betriebskosten. 

Verkehr bringt Frequenz: Gewerbe und Einzelhandel profitieren vom Durchgangsverkehr. Aller-
dings sind die Auswirkungen des Durchgangsverkehrs auf die lokale Wertschöpfung bereits 
heute gering einzuschätzen. Die Reduktion des Verkehrs im Dorfzentrum (minus 90%) kann 
durchaus ein Potenzial für eine bessere touristische Vermarktung des Ortes eröffnen. Dies wür-
de sich positiv auf die Wirtschaft auswirken. Ob und wie hoch diese positiven Auswirkungen ein-
treten, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Hier sind die touristischen Leistungsträger 
und die Gemeinde gefordert. 
 

3.3.3 Umwelt 

Die Auswirkungen der Variante Nordumfahrung sind auch geologischer und hydrogeologischer 
Natur. Ob und wie letztere ausfallen würden, ist nicht bis ins Detail bekannt. Festgehalten wer-
den kann, dass die Geologie in diesem Raum keine einfache ist (z. T. Bergsturzgebiet). Die Bo-
denversiegelung ist bei der Variante Nordumfahrung gering. Land wird ausschliesslich für die 
Anschlüsse West und Ost sowie die erforderlichen Erschliessungsstrassen beansprucht. Der 
Anschluss Ost und die erforderlichen Erschliessungsstrassen sind als negative Eingriffe in das 
Landschaftsbild zu werten. Durch die Realisierung der Variante Nordumfahrung kommt es ober-
irdisch nur an wenigen Stellen zu einer Beeinträchtigung von natürlichen Lebensräumen.  

Die Lärmbelastung durch den Betrieb des Tunnels ist gering. Die Lärmbelastung im westlichen 
Teil der Nordumfahrung bleibt bestehen, ist doch die Linienführung offen und führt an dauernd 
bewohnten Gebäuden vorbei. Dort, wo mit einer Beeinträchtigung zu rechnen ist, kann mit ent-
sprechenden Massnahmen die Lärmimmission vermindert werden.  

 

3.4 Südumfahrung 

Die Variante Südumfahrung sieht ein Trassee ab dem Chappali entlang der Geländekante Rich-
tung Annawisa, im weiteren Verlauf die Querung des Schmittnerbaches mittels Brücke und die 
Führung bis zur Kante von Guot und unterhalb von Parfurgga weiter zum neuen Stall in Allmei 
mit einem Anschluss Schmitten Ost vor.  
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3.4.1 Gesellschaft 

Durch die Realisierung einer Südumfahrung kommt es zu einer deutlichen Verkehrsreduktion im 
Zentrum von Schmitten und im Dorfteil Innerdorf. Dadurch steigt die Lebens- und Wohnqualität 
in diesen Dorfteilen. Diese Entlastung leistet einen Beitrag zu einem gesunden Wohnumfeld, 
werden doch Lärm und Luftschadstoffe im direkten Wohnumfeld der ortsansässigen Bevölke-
rung reduziert.  

Auf einem kurzen Abschnitt am südlichen Ortsrand, wo die Umfahrungsstrasse durchgeht, wird 
die Wohn- und Lebensqualität durch Lärm (und Luftschadstoffe) sowie Beeinträchtigungen der 
Landschaft vermindert. In diesem Bereich befinden sich Neubaugebiete, zum grössten Teil 
handelt es sich um nicht ganzjährig bewohnte Ferienwohnungen.  

Das Verkehrsaufkommen in Schmitten (Dorfzentrum, Dorfteile unmittelbar westlich des 
Schmittnerbaches, Innerdorf) wird spürbar geringer sein. Die Verkehrsentlastung (minus 90%) 
innerorts hat positive Auswirkungen auf das Sozialleben in Schmitten. Kommunikation und Be-
gegnung sind leichter möglich. Die Verkehrsentlastung innerorts ermöglicht, dass der Strassen-
raum wieder verstärkt die Funktion eines Aufenthalts- und Begegnungsraums erfüllen kann. In 
baulicher Hinsicht bleibt der Strassenraum ohne zusätzliche Massnahmen unverändert.  
 

3.4.2 Wirtschaft  

Die Kosten für den Bau der Südumfahrung belaufen sich nach derzeitigem Wissensstand auf 
rund 17 Millionen Franken.  

Gewerbe und Einzelhandel profitieren vom Durchgangsverkehr. Allerdings sind die Auswirkun-
gen des Durchgangsverkehrs auf die lokale Wertschöpfung als gering einzuschätzen und so ist 
durch die Realisierung einer Südumfahrung mit keinen nennenswerten Auswirkungen auf die 
lokale Wertschöpfung zu rechnen. Die Reduktion des Verkehrs im Dorfzentrum und Innerdorf 
(minus 90%) kann durchaus ein Potenzial für eine bessere touristische Vermarktung des Ortes 
eröffnen. Dies würde sich positiv auf die Wirtschaft auswirken. Dieses Potenzial ist bei der Süd-
umfahrung grösser, da auch der Ortsteil Innerdorf von der Umfahrung profitiert. Ob und wie 
hoch diese positiven Auswirkungen eintreten, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Hier 
sind die touristischen Leistungsträger und die Gemeinde gefordert. 

Für die Landwirtschaft gehen Flächen – u.a. Fruchtfolgeflächen – verloren. Die Bewirtschaftung 
der landwirtschaftlichen Flächen im Süden der Gemeinde wird erschwert (betrieblicher Aspekt). 
Im Osten geht temporär Waldweideland verloren, der durch Ersatzmassnahmen (Aufforstung 
alte Hauptstrasse) weitgehend kompensiert wird. Die Zufahrt zu den landwirtschaftlichen Flä-
chen bleibt auch nach Realisierung der Südumfahrung gewährleistet. Die Höhe der ökonomi-
schen Auswirkungen der Südumfahrung auf die Landwirtschaft  dürfte aber insgesamt gering 
sein. Erforderliche Böschungen werden so angelegt, dass möglichst grosse Flächen maschinell 
landwirtschaftlich bewirtschaftet werden können.  
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Für Erholungssuchende und Touristen vermindert sich die Attraktivität der Umgebung im Sü-
den, da Erholungsräume im Süden der Gemeinde zerschnitten werden. 
 

3.4.3 Umwelt 

Bei dieser Variante ist der Verbrauch an natürlichen Ressourcen (Natur, Landschaft, Boden) am 
höchsten. Ein zusammenhängender Landschaftsraum mit Erlebnisqualität wird zerschnitten; 
Lebensräume werden beeinträchtigt: Hecken, Waldstreifen, alte Ackerterrassen, Steinlesehau-
fen und national bedeutende Trockenstandorte.  

Die einzelnen Gebäude, die direkt an der Südumfahrung zu liegen kommen, sind erhöhtem 
Verkehrslärm ausgesetzt. Als Massnahmen sind Lärmschutzfenster und eine begrünte Stütz-
konstruktion vorgesehen. Die gesetzlich festgelegten Planungswerte können eingehalten wer-
den. Aufgrund der etwas verkürzten Fahrstrecke gegenüber den Varianten Innerortsausbau und 
Nordumfahrung kommt es gesamthaft gesehen zu einer leichten Emissionsreduktion. Die zu-
sätzliche Bodenversiegelung ist bei dieser Variante am grössten. 

 

3.5 Innerortsausbau 

Beim Innerortsausbau wird der Strassenraum so umgestaltet, dass die Betriebssicherheit der 
Strasse gewährleistet bleibt und die Verkehrssicherheit für Fussgänger und Velofahrer erhöht 
wird. Hierzu ist der Abriss zweier Ökonomiegebäude notwendig sowie die Anlage eines talseiti-
gen Trottoirs und erhöhter Bankette. 
 

3.5.1 Gesellschaft 

Beim Innerortsausbau wird die Lebens- und Wohnqualität im Dorfkern im Vergleich zu den Va-
rianten Nord- und Südumfahrung nur geringfügig verbessert. Das Verkehrsaufkommen durch 
die Gemeinde nimmt durch die allgemeine Verkehrszunahme leicht zu. Der Charakter des 
Strassenraumes wird zugunsten von mehr Aufenthaltsqualität verändert. Damit sind Begegnun-
gen leichter möglich.  

Im Dorf tragen ein Trottoir und bei zwei Engpässen die Führung der Fussgänger in neu zu 
erstellenden Arkaden dazu bei, dass die Verkehrssicherheit für diesen Verkehrsteilnehmerkreis 
gesteigert wird. Erhöhte Bankette bieten den Anwohnern vor den Häusern, bei denen sich die 
Haustüren direkt am Strassenrand befinden, Schutz. Es fallen Parkflächen in unmittelbarer Ge-
bäudenähe weg. Dafür müsste Ersatz geschaffen werden, weil diese Parkflächen zu den Ge-
bäuden gehören. Dies würde weitere Eingriffe in die Strukturen von Gebäuden und Anlagen 
bedeuten. Das innere Ortsbild würde mit dieser Variante nachhaltig verändert. 
 

3.5.2 Wirtschaft 

Die Kosten für die Realisierung dieser Variante betragen ca. 7.3 Millionen Franken. Die Ge-
meinde kann die Gelegenheit wahrnehmen und im Zuge des Innerortsausbaus auch die Werk-
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leitungen im Strassenbereich erneuern. Unter Berücksichtigung der Einsprachen (ohne die 
Werkleitungserneuerungen der Gemeinde) belaufen sich die Kosten auf ca. 10 Millionen Fran-
ken. Diese Synergien ergeben sich bei der Nord- oder der Südvariante nicht. 

Im Zuge der Variante Innerortsausbau kommt es zu einer leichten Verbesserung der Aufent-
haltsqualität im Zentrum von Schmitten. Es ist daher grundsätzlich möglich, dass Gewerbe und 
Einzelhandel von dieser Variante profitieren – allerdings höchstens geringfügig.  
 

3.5.3 Umwelt 

Die Realisierung dieser Variante hat den geringsten Ressourcenverbrauch. Es werden nur ge-
ringe zusätzliche Bodenflächen versiegelt. Es kommt zu keinen erheblichen Landschaftsverän-
derungen und Beeinträchtigungen von Lebensräumen. Die Belastung mit Luftschadstoffen und 
Lärm bleibt im Zentrumsbereich auch nach Realisierung dieser Variante bestehen. Während der 
Bauphase ist im sensiblen Zentrumsbereich mit zusätzlichen Lärm- sowie Staubemissionen zu 
rechnen.  

Aufgrund des Abrisses zweier Ökonomiegebäude und sonstiger Eingriffe (erhöhte Bankette, 
Ersatz PP, Arkaden usw.) kommt es zu einer Beeinträchtigung bzw. Veränderung des inneren 
Ortsbildes. Das Ortsbild von Schmitten hat regionale Bedeutung im Inventar der schützenswer-
ten Orte der Schweiz (ISOS). 

 

3.6 Zusammenfassung 

Der Variantenvergleich zeigt, dass die Nord- und Südvariante einen grossen Teil des Dorfs er-
heblich vom Verkehr entlasten und die Wohnqualität für die Bevölkerung dadurch stark verbes-
sert wird. Die Entlastungswirkung der Südumfahrung im Innerortsbereich ist grösser als die 
bisher im Richtplan enthaltene Nordumfahrung. 

In Bezug auf Natur und Landschaft ist die Südumfahrung mit Nachteilen verbunden. Es wird 
eine Landschaft mit zusammenhängenden Landwirtschaftsflächen zerschnitten, das Orts- und 
Landschaftsbild beeinträchtigt sowie die Erlebnis- und Erholungsqualität vermindert. Für die 
Südumfahrung sprechen die deutlich geringeren Kosten für Erstellung und Unterhalt.  

Die bisher im Richtplan festgelegte Nordumfahrung schont hingegen das Orts- und Land-
schaftsbild, beeinträchtigt aber im Osten und Westen die Wohnqualität durch Lärmimmissionen. 
Die im Richtplan enthaltene Nordumfahrung ist in der Erstellung rund 2.5-mal teuer und würde 
höhere Unterhaltskosten verursachen. Um die Entlastungswirkung der Nordumfahrung auf ei-
nen vergleichbaren Stand wie Südumfahrung zu bringen, müsste der Tunnel erheblich verlän-
gert werden. Dies würde die Kosten für eine Nordumfahrung nochmals deutlich vergrössern, die 
Kosten für eine solche Umfahrung werden auf über 60 Mio. Fr. geschätzt.  

Der Innerortsausbau wird von der lokalen Bevölkerung abgelehnt.  

Das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) fordert in Artikel 3, dass Wohngebiete mög-
lichst vor schädlichen und lästigen Einwirkungen, wie Lärm- und Erschütterungen zu verscho-
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nen sind. Nach dem gleichen Artikel sollen naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhal-
ten bleiben. Es liegt im Wesen der Raumplanungsgesetzgebung, dass die Zielsetzungen und 
Grundsätze nicht widerspruchsfrei sind – sie spannen u.a. die zu berücksichtigenden Interessen 
auf. Die geplante Südumfahrung steht im Spannungsfeld zwischen den zitierten beiden 
Grundsätzen des Raumplanungsgesetzes (Art. 3 RPG). Die Südumfahrung tangiert einerseits 
Grundsätze zur Erhaltung von Natur, Landschaft und Ortsbild. Sie trägt aber zur Befreiung ei-
nes grossen Teils des Dorfs vom Durchgangverkehr bei und verbessert dadurch die Verkehrs-
sicherheit und Wohnqualität der Bevölkerung.  

Der Umweltverträglichkeitsbericht zeigt die Auswirkungen auf die Umwelt auf. Der Beurtei-
lungsbericht zum Umweltverträglichkeitsbericht kommt zum Schluss, dass die Umfahrung 
Schmitten Süd, vorbehältlich der Güterabwägung und mit Auflagen, den bundesrechtlichen und 
kantonalen Vorschriften über den Schutz der Umwelt entspricht. Die Auflagen werden im Ge-
nehmigungsbeschluss zum Auflageprojekt festgelegt. In planerischer und baulicher Hinsicht 
sind insbesondere auf die landschaftspflegerische Begleitplanung (LBP) und die Umweltbaube-
gleitung (UBB) wichtig. Sie tragen dazu bei, die Umfahrung bei der weiteren Planung und beim 
Bau in landschaftlicher, ökologischer und ortsbildmässiger Hinsicht zu optimieren. 

 

 

4. Räumliche Auswirkungen der Umfahrung Schmitten Süd 
4.1 Nutzungen: Siedlung, Landwirtschaft, Erholung 

Die Umfahrungsstrasse beeinträchtigt im Gebiet Annawisa einen Raum, der heute durch weit-
gehende Klarheit charakterisiert ist und sich durch eine klare Begrenzung der Siedlung zur 
Landschaft auszeichnet. Die neuere Überbauung am Westhang des Kirchhügels befindet sich 
in direkter Nachbarschaft zur Umfahrungsstrasse. Auch die Erweiterungsflächen der Bauzone 
(3. Nutzungsetappe) liegen im Nahbereich der Strasse. Bei bestehenden als auch künftig ge-
planten Bauten in diesem Gebiet wird die Wohnqualität durch die Sicht auf eine Strasse und die 
Lärmimmissionen vermindert. Demgegenüber steht eine erhebliche Verbesserung der Wohn-
qualität für die Leute, welche an der Strasse im Dorf wohnen, indem sie vom Durchgangsver-
kehr befreit werden. Während die Ortsansässigen eher im entlasteten Innerortsbereich dauernd 
wohnen, sind die von der Südumfahrung betroffenen Siedlungsteile mehrheitlich als Zweitwoh-
nungen genutzt. 

Die Südumfahrung zerschneidet gut bewirtschaftbare, zusammenhängende landwirtschaftliche 
Kulturlandflächen. Der Kulturlandverlust beträgt ca. 2 ha. Teilweise handelt es sich um Frucht-
folgeflächen. Dieses steht den Betrieben in Zukunft nicht mehr zur Verfügung. Durch die Zer-
schneidung des heute zusammenhängenden Kulturlandes wird die Bewirtschaftung, trotz den 
angepassten Weganschlüssen an die neue Umfahrungsstrasse, erschwert, weil vermehrt die 
Umfahrungsstrasse gequert werden muss. Im östlichen Teil geht temporär Waldweideland ver-
loren. Die Strasse erfordert die Ausbildung von verschiedenen Böschungen. Diese werden so 
gestaltet, dass sie maschinell bewirtschaftbar sind. Damit wird der Flächen- und Ertragsverlust 
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in Grenzen gehalten. Der gemäss Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) des Bundes sicherzustel-
lende Mindestumfang von 6‘300 ha FFF im Kanton Graubünden wird durch den Verlust von 
knapp 1 ha FFF nicht gefährdet. 

Schmitten verfügt in seiner näheren Umgebung über ein dichtes und gut signalisiertes Wan-
derweg- und Bikenetz. Vom Kirchhügel aus geniesst man einen eindrucksvollen Blick in eine 
intakte Landschaft und Bergwelt. Das Wegnetz bietet Zugang zu bekannten Orten wie dem 
Landwasserviadukt und der Zügenschlucht. Die sanfte Topographie bietet Möglichkeiten für 
Spaziergänge vom Dorf aus. Im Osten des Dorfs befindet sich ein Vitaparcours, teilweise im 
offenen Waldweidelärchenwald mit einfachen Erholungseinrichtungen und Spielgeräten.  

Durch die neue Strasse wird die Erholungsqualität und Erholungsfunktion in der näheren Um-
gebung von Schmitten beeinträchtigt. Die Zerschneidung der Landschaft vermindert die Erleb-
nisqualität. Die durch die Umfahrungsstrasse unterbrochenen Wege für Wanderer und Biker 
sind durch die Anpassungen der Wegführungen gewährleistet. Der Blick vom Kirchhügel in die 
Landschaft in die nähere Umgebung wird durch die neue Umfahrungsstrasse gestört. Beim An-
schluss Ost, wo sich Erholungseinrichtungen befinden, wird die Erholungsqualität durch das 
neue Bauwerk ebenfalls eingeschränkt. Für den vom Bauwerk betroffenen Wanderweg durch 
den Weidewald ist ein Ersatzweg vorgesehen. 

 

4.2 Landschaftsbild und Ortsbild 

Der Bau der Südumfahrung erfordert streckenweise erhebliche Eingriffe durch Geländeabtrag 
und neue Böschungen in steilem Gelände und Stützmauern. Aufgrund der Topographie und für 
die Einhaltung der Lärmgrenzwerte sind die Eingriffe beim Westanschluss, bei der Überquerung 
des Schmittnerbachs, unterhalb der Wohnbauten am Kirchhügel und beim Anschluss Ost grös-
ser als in den übrigen Bereichen der Umfahrung. Die differenzierte Gestaltung der Böschungen 
nimmt auf die unterschiedlichen topografischen Verhältnisse Rücksicht und gewährleistet damit 
eine möglichst gute Einordnung. Auch wenn die Linienführung im flacheren Gelände weniger in 
Erscheinung tritt, beeinträchtigt die neue Südumfahrung eine heute mit wenigen zivilisatori-
schen Werken belastete Landschaft. Dies wirkt sich negativ auf das Landschaftsbild und das 
Landschaftserlebnis aus. 

Das Ortsbild von Schmitten ist gemäss Inventar der Schützenswerten Orte (ISOS) von regiona-
ler Bedeutung. Das ISOS datiert aus dem Jahre 1990. Markenzeichen und in der Landschaft 
dominierendes Merkmal sind der mit Ausnahme des Westteils freigehaltene Kirchhügel mit der 
Kirche Allerheiligen und der romanischen Kapelle St. Luzius sowie die Friedhofanlage. Durch 
die Bautätigkeit in den letzten 30 Jahren ist der Westabhang des Kirchhügels überbaut worden 
und wirkt zersiedelt. Gemäss ISOS ist die Freihaltung der Landschaft im Gebiet Annawisa/ 
Schmittnertobel zum Schutz der Umgebung des Ortsbildes wichtig (Erhaltungsziel a im ISOS). 
Mit der Beanspruchung dieses Gebiets durch die neue Strasse wird die Ansicht von Westen auf 
den Westteil des (zwischenzeitlich jedoch überbauten) Kirchhügels beeinträchtigt.  

Auf der Südseite des Kirchhügels bilden Terrassen und Kirchhügel zusammen eine landschaft-
liche Einheit. Diese wird durch die geplante Strasse zerschnitten. Die Südumfahrung verläuft in 
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diesem Abschnitt jedoch ausserhalb des Umgebungsperimeters mit Freihaltungsziel gemäss 
ISOS. Dieses Ziel gilt jedoch für die 3. Nutzungsetappe. Eine Überbauung dieser Nutzungs-
etappe würde den Kirchhügel in viel grösserem Mass beeinträchtigen als die Südumfahrung.  

In den übrigen Gebieten um den Kirchhügel sind die direkten Auswirkungen der Umfahrungs-
strasse auf das Ortsbild nicht störend, weil sich dort die Strasse in das Gelände einfügt. Die Ge-
ländeeingriffe beim Ostanschluss wirken sich nicht auf das Ortsbild aus, weil Topografie und 
Vegetation die Sicht auf das Dorf verdecken. 

 

4.3 Naturgefahren und Gewässer 

Die Südumfahrung quert beim Schmittnertobel eine Gefahrenzone 2. Gewässer sind durch das 
Projekt nicht betroffen. 

 

4.4 Lebensräume: Flora und Fauna 

Die Umfahrungsstrasse führt durch eine Wiesenlandschaft mit verschiedenen Trockenwiesen 
und Vernetzungselementen in Form von Gebüschen und Lesesteinhaufen. Neben Objekten von 
lokaler Bedeutung sind auch Objekte von regionaler und nationaler Bedeutung betroffen. Die 
meisten der betroffenen Lebensräume besitzen gefährdete oder geschützte Pflanzen- oder 
Tierarten oder übernehmen offensichtliche Vernetzungsfunktionen. Die Strasse beansprucht 
insgesamt ca. 1.5 ha schützenswerte Lebensräume, davon ca. 60% in Form von Trockenwie-
sen, 30% in Form von trockenen Fettwiesen und 10% in Form von Gebüschen und Lesestein-
haufen. Es sind verschiedene Ersatzmassnahmen vorgesehen. 

Aus gesamtkantonaler Sicht ist dazu zu ergänzen, dass rund ein Drittel sämtlicher Trockenwie-
sen der Schweiz in Graubünden liegen. Und dies obwohl für Trockenwiesen in Graubünden hö-
here Anforderungen an die Aufnahme gestellt wurden als in der übrigen Schweiz. 

 

4.5 Wald 

Durch die Umfahrungsstrasse wird ca. 1.1 ha Waldfläche beansprucht. Es handelt sich um Lär-
chen-Waldweide, die aus Erika-Föhrenwaldbeständen hervorgegangen ist, um Ahorn-
Weisserlen-Wald sowie um gebüschartige Bestockungen. Im Bereich des Ostanschlusse führt 
das Vorhaben zu einer vorübergehenden Beeinträchtigung der ökologisch wertvollen Waldwei-
de. Mit der Wiederherstellung der Waldweide und dem Rückbau der heutigen Strasse wird län-
gerfristig wieder mit einer qualitativ ähnlichen Situation gerechnet. Dasselbe gilt für die weiteren 
Rodungsflächen mit besonderen ökologischen Qualitäten, so dass im Waldbereich langfristig 
nicht mit ökologisch negativen Auswirkungen zu rechnen ist. Der Waldersatz wird an Ort und 
Stelle geleistet und ist Teil der ökologischen Ersatzmassnahmen. 
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4.6 Lärm und Luft 

Mit der Umfahrungsstrasse wird der Dorfkern von Schmitten von sämtlichem Durchgangsver-
kehr entlastet. Dadurch werden die Lärmimmissionen im Dorfkern deutlich abnehmen. Der 
Strassenverkehr auf der Umfahrungsstrasse verursacht bis auf zwei Ausnahmen im Bereich 
des Anschlusses West keine Grenzwertüberschreitungen. Bei den beiden Gebäuden mit 
Grenzwertüberschreitung resultiert gegenüber dem Ist-Zustand (heute) allerdings eine Redukti-
on des Lärmpegels von 2 – 3 dB(A). 

Im Raum Schmitten liegt (Messstelle Filisur) 2009 der gemessene NO2-Wert (7 µg/m3) deutlich 
unter dem NO2-Jahresmittelgrenzwert von 30 µg/m3. Die mit der Umfahrungsstrasse verbunde-
nen Änderungen sind sowohl beim Verkehrsangebot als auch bei der Verkehrsnachfrage mar-
ginal und wirken sich dementsprechend kaum auf die künftige Emissionssituation aus. Daher ist 
auch im Jahr 2014 bzw. 2029 mit einem Wert deutlich unterhalb des Grenzwertes zu rechnen. 

 

4.7 Unesco-Welterbe 

Das Trassee der Umfahrung Schmitten liegt in der „Pufferzone im Fernbereich“ des einge-
schriebenen UNESCO-Welterbe (Bahnlinie und Bahnanlagen). Das eingeschriebene UNESCO-
Welterbe befindet sich in einer anderen Geländekammer in 400 bis 500m Entfernung (Luftlinie) 
ca. 200m unterhalb des Umfahrungstrassees. Das Trassee der Umfahrung Schmitten liegt nicht 
im unmittelbaren Bereich des UNESCO-Welterbes. 

Einige Abschnitte der Umfahrung werden von der Bahnlinie aus sichtbar sein (Blickwinkel des 
Bahnreisenden). Dies ist auf zwei kurzen Streckenabschnitten der Fall: 

− kurzer Streckenabschnitt innerhalb des Abschnittes zwischen Bahnhof Filisur und Tunnel 
vor dem Landwasser-Viadukt  

− kurzer Streckenabschnitt nach dem Surminviadukt in Fahrtrichtung Bahnhof Filisur  

Weil die Bahnlinie bei diesen zwei Abschnitten nicht parallel zum Trassee der Umfahrung ver-
läuft (sondern eher „rechtwinklig“), nimmt der sitzende Bahnreisende diese Teile der Umfahrung 
kaum wahr und nur, wenn er den Blick nach oben parallel zur Bahnlinie richtet (höhere Gelän-
dekammer). Die alternativen Blickrichtungen des Bahnreisenden auf diesen zwei Streckenab-
schnitten sind der sich öffnende Blick auf die Ebene Solas Davains/Solas Dafora sowie der 
Blick auf das Dorf Filisur. Schmitten (inkl. Umfahrung) sind nicht im Fokus des Bahnreisenden, 
weil diese Blicke weniger eindrucksvoll sind.  

Aufgrund dieser Sachlage werden die Bahn und die Bahnanlagen (eingeschriebenes UNESCO-
Welterbe) durch die Umfahrung Schmitten nicht geschmälert.  
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5. Grundlagen 
− Kantonaler Richtplan Graubünden, laufend aktualisiert und nachgeführt 
− Regionaler Richtplan 1995 
− Nutzungsplanung der Gemeinde Schmitten 
− Auflageprojekt H417b, Umfahrung Schmitten Süd, bestehend aus Plänen, techn. Bericht, 

Umweltverträglichkeitsbericht, Rodungsgesuch, November 2010 (Plan Nr. 417b4510) 
 

6. Verfahren und Zusammenarbeit 
Die vorliegende Richtplananpassung wurde in Zusammenarbeit mit dem für das Auflageprojekt 
federführenden Tiefbauamt erarbeitet. Die Richtplananpassung erfolgt somit koordiniert mit dem 
Auflageprojekt zur Südumfahrung. Nach Art. 1 Abs. 3 des kantonalen Strassengesetzes (StrG) 
erfolgt die Koordination der Kantonsstrassen mit den übrigen raumwirksamen Aufgaben der 
Gemeinden, des Kantons und des Bundes im kantonalen Richtplanverfahren.  

 

7. Ergebnisse der öffentlichen Auflage und Vernehmlassung  
7.1 Formelles 

Das Verfahren zur Richtplananpassung (Vernehmlassung bei kantonalen Amtsstellen, öffentli-
che Planauflage, Vorprüfung durch den Bund) erfolgte koordiniert mit dem Verfahren zum Auf-
lageprojekt im Zeitraum November / Dezember 2010. Die eingegangen Stellungnahmen und 
Einwendungen sowie das Ergebnis deren Prüfung sind im Anhang dieses Berichtes aufgeführt.  

 

7.2 Materielles  

A. Kritik an der Interessenabwägung  
Das Bundesamt für Raumentwicklung (in Zusammenfassung der Stellungnahmen weiterer 
Bundesämter ASTRA, BAFU, BWL) anerkennt, dass eine Interessenabwägung stattgefunden 
hat, aber dass sie das Ergebnis nicht ohne Vorbehalt teilen. Pro Natura GR, WWF und sl sowie 
diverse Private lehnen die Anpassung des Richtplans ab, weil im Bereich Umwelt die weitaus 
schlechteste Lösung ausgewählt wurde. Die Bau- und Betriebskosten sind gegenüber den ne-
gativen Auswirkungen auf Orts- und Landschaftsbild, Natur und Landschaft, Landwirtschaft so-
wie Erlebnis- und Erholungsqualität zu stark gewichtet worden. 

 Die Interessenabwägung (Güterabwägung) wird überprüft und erfolgt im Rahmen des Pro-
jektgenehmigungsverfahrens durch die Regierung an der gleichen Regierungssitzung, an 
der auch die Richtplananpassung beschlossen wird. Diese Güterabwägung im Regierungs-
beschluss zum Projekt bildet auch die Basis für den Beschluss des Richtplans. Damit wird 
auch der Koordinationspflicht nachgekommen (Art. 1 Strassengesetz bzw. Art. 25a Eidg. 
Raumplanungsgesetz. 
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B. Beanspruchung von geschützten Trockenwiesen und –weiden nationaler Bedeutung 
Vor der Festsetzung der Richtplananpassung muss die Bereinigung der Konflikte mit der Erhal-
tung der Trockenwiesen von nationaler Bedeutung aufgezeigt werden. 

 Im betroffenen Gebiet wird für die TWW ein Vorranggebiet ausgeschieden und die TWW 
werden ersetzt.  

 

C. Umweltverträglichkeit der Südumfahrung wird angezweifelt 
Umweltverbände und diverse Private bezweifeln die Vereinbarkeit der Südumfahrung mit der 
gelten Umwelt- und Natur- und Heimatschutzgesetzgebung. 

 Das Projekt unterliegt der UVP. Diese erfolgte durch das ANU. Der Prüfbericht kommt zum 
Schluss, dass der UVB eine genügende Grundlage für die Beurteilung der Umweltrechts-
konformität des Vorhabens darstellt. Vorbehältlich der Güterabwägung entspricht das Pro-
jekt unter Auflagen den gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt. Betreffend 
Güterabwägung siehe Punkt A 

 

D. Nordvariante soll weiterverfolgt werden, Kostenvergleich der Varianten mangelhaft 
Die Umweltorganisationen und Private sind gegen die Änderung des Richtplans. Die Nordvari-
ante (Tunnel) soll bleiben. Der Kostenvergleich der beiden Varianten wird angezweifelt (und die 
Interessenabwägung, siehe Punkt A) 

 Die bisherige Nordumfahrung ist im Richtplan mit dem Koordinationsstand „Zwischener-
gebnis“ verankert. Das weist darauf hin, dass dazu noch offene Fragen bestanden. Grund-
lage für den Richtplaneintrag aus dem Jahre 2003 war die Nordvariante aus dem Jahre 
1982. Die noch offenen Fragen betreffen u.a. die Finanzierbarkeit dieser Variante sowie die 
Zweckmässigkeit der Variante an sich (kurzer Tunnel, Projektierungskonzept aus dem Jah-
re 1982). 
Es wurden die Kosten zwischen einem Vorprojekt (Nordvariante; Genauigkeit Kostenschät-
zung +/- 20 %) und einem Auflageprojekt (Sudvariante; Kostenschätzung +/- 10 %) vergli-
chen. Die Kosten für eine gleichwertige „Entlastungswirkung“ entlang der bestehenden 
Strasse mit einer Nordumfahrung sind grob geschätzt (60 Mio). Die Güterabwägung wird 
überprüft – siehe Punkt A – und die verschiedenen „Genauigkeiten“ der Kosten werden da-
bei mitberücksichtigt.  

 

E. Änderungsvorschläge zur Südumfahrung, falls man bei dieser Variante bleiben würde 
Private fordern, dass die Verlegung der Strasse weiter gegen Süden geprüft wird um die massi-
ve Beeinträchtigung ihrer Liegenschaften zu verringern. Ein Landwirt, welcher 2008 seinen 
neuen Stall gebaut hatte und noch eine Remise und das Wohnhaus dazu plant, ist durch die 
nahe Lage der Strassenachse und Landverluste (damit auch von Flächenbeiträgen) stark be-
troffen. Er lehnt die Anpassung des Richtplans ab. Wird die Strasse trotzdem gebaut fordert er 
aus betrieblichen Gründen eine Tieferlegung der Strassenachse (Vermeidung von Lichtimmis-
sionen im Stall), Lärmschutzmassnahmen, drei Unterführungen zur reibungslosen Sicherstel-
lung der Bewirtschaftung, Lösung des Zugangs zur Bewirtschaftung des unteren Chappeli 

 Eine weitere Verschiebung der Umfahrung nach Süden wie auch die Prüfung der einge-
brachten Änderungsvorschläge sind Gegenstand der Beschlüsse zum Auflageprojekt. 
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F. Entschädigungsforderungen 
Alle betroffenen Privaten machen Wertverluste für ihre Liegenschaften und Eigentumswohnun-
gen geltend.  

 Richtplan bindet die Behörden; die Bereinigung von Entschädigungsbegehren erfolgt im 
Landerwerbsverfahren nach den Bestimmungen des kantonalen Enteignungsrechtes (Art. 
24 Abs. 2 kantonales Strassengesetz). 

 

 

7.3 Schlussfolgerungen 

Die Stellungnahmen und Einwendungen aus dem Verfahren zur Richtplananpassung wurden 
geprüft. Dies erfolgte in engem Kontakt und in Zusammenarbeit mit dem Tiefbaumt, sodass ei-
ne koordinierte und abgestimmte Beschlussfassung zu Richtplananpassung und Auflageprojekt 
erfolgen kann. Das Prüfungsergebnis ist in Kapitel 7.2 zusammengefasst und in Anhang 2 im 
Detail festgehalten. 

In materieller Hinsicht bestehen keine Einwendungen, Anliegen und Erkenntnisse, welche der 
vorliegenden Anpassungen des KRIP entgegenstehen. Die konkrete Interessenabwägung er-
folgt im Genehmigungsbeschluss zum Auflageprojekt nach Art. 24 StrG. Auch in formeller Hin-
sicht sind die Voraussetzungen für die Anpassung des KRIP gegeben. 
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Anhang 1: Ausschnitt Synthesekarte kantonaler Richtplan 
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Anhang 2: Ergebnisse der öffentlichen Auflage und Vernehmlassung (wird nach dem Verfahren ergänzt) 

Detailauswertung 

Wer Vorschläge / Einwendungen Umgang mit Vorschlägen / Einwendungen (Prüfungseergebnis) 
BUND 
ARE 1. Bund anerkennt Interessenabwägung. Kann Ergebnis nicht ohne Vorbehalte teilen. Zu 

starke Gewichtung der Bau- und Betriebskosten im Vergleich zu den negativen Auswir-
kungen in den Bereichen Orts- und Landschaftsbild, Natur und Landschaft, Landwirt-
schaft sowie Erlebnis- und Erholungsqualität. 
 
 
 
 

2. Vor einer Festsetzung der Südumfahrung muss Bereinigung der Konflikte mit Erhaltung 
der Trockenwiesen von nationaler Bedeutung aufgezeigt, gemäss Art. 6 Abs. 1 TWWV 
erforderliche Schutzmassnahmen dargestellt und erforderliche Wiederherstellungs- und 
Ersatzmassnahmen im Grundsatz (Art und ungefährer Umfang) aufgezeigt werden.  

1. Die Anerkennung der Interessensabwägung durch den Bund bedeutet, dass alle Interes-
sen ermittelt wurden. Der Bund würde jedoch die Interessen anders  gewichten. Die ge-
samtheitliche Interessenabwägung (Güterabwägung) wird überprüft und erfolgt im Rahmen 
des Projektgenehmigungsverfahrens durch die Regierung an der gleichen Regierungssit-
zung, an der auch die Richtplananpassung beschlossen wird. Diese Güterabwägung im 
Regierungsbeschluss bildet auch die Basis für den Beschluss des Richtplans. Damit wird 
auch der Koordinationspflicht nachgekommen (Art. 1 Strassengesetz bzw. Art. 25a Eidg. 
Raumplanungsgesetz. 

2. Im betroffenen Gebiet wird ein Vorranggebiet ausgeschieden und die TWW werden er-
setzt. Der vom Ersatz der TWW betroffenen Grundeigentümer (=Gemeinde Schmitten) hat 
sein Einverständnis dazu gegeben.  

KANTONALE VERWALTUNG 
Amt für 
Wald 

1. Richtplanung: keine Bemerkungen 1. Kenntnisnahme 

GEMEINDE 
Schmitten 1. Grosser Teil der Einwohner und Gemeindevorstand begrüsst die „offene Umfahrung 

Süd“ 
2. Probleme der Durchgangsstrasse mit vielen Engpässen ist nicht nur für Automobilisten 

schwierig, sondern auch für Kinder (Schulweg) und ältere Leute. Fehlende Sicherheit, 
Staus, Lärm, Abgase im Dorfkern. Auto- und Motorradverkehrs, zunehmender Schwer-
verkehr mit immer breiteren und grösseren Fahrzeuge. 

3. Bedenken der Ferienwohnungsbesitzer betr. Landschaft werden teilweise anerkennt. 
Gewinn mit einer Entlastung des Durchgangsverkehrs für die einheimische Bevölke-
rung ist höher zu bewerten. 

4. Anliegen von betroffenen Bewohnern und Landbesitzern sollen mit geeigneten Mass-
nahmen berücksichtigt werden. 
- Anschluss Ost: befahrbare Unterführung 
- Tirliweg/Grossmura: evtl. befahrbare Unterführung, damit kein Wegunterbruch 
- Zalaintweg: evtl. Personenunterführung 
- Guotweg: evtl. Personenunterführung 
- Leerrohre: in die Trasse einbauen 

1. Kenntnisnahme 
 

2. Diese Auswirkungen sind im UVB und im Richtplan thematisiert, siehe dazu Punkt Bund, 
Punkt 1 sowie RA Linder, Punkt 5 
 
 

3. In Bezug auf den Schutz des Eigentums spielt der Verwendungszweck einer Wohnung / 
Liegenschaft keine Rolle. In Bezug auf die tatsächliche und aktuelle Betroffenheit von Im-
missionen auf Bewohner ist die Argumentation der Gemeinde zumindest nicht abwägig. 

4. Betrifft Projektplanung auf Stufe Genehmigungsentscheid zum Auflageprojekt. Die Verle-
gung von Leerohren bei Infrastrukturneubau, -ausbau und -erneuerung wird von der 
Raumplanung grundsätzlich unterstützt. Siehe dazu Regierungsbeschlüsse Nr. 779 vom 
24. August 2010 sowie RB Nr. 960 vom 26. Oktober  2010, beide im Zusammenhang mit 
Glasfasertechnologie / Breitbandversorgung. 
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Wer Vorschläge / Einwendungen Umgang mit Vorschlägen / Einwendungen (Prüfungseergebnis) 
- Stromleitung: im Bereich der Umfahrungsstrasse in Strassentrasse verlegen. 

5.  Damit Dorf sich weiterentwicklen kann und Häuser entlang der Kantonsstrasse weiter- 
und wieder bewohnt werden, soll offene Umfahrung Süd bewilligt werden. 

6. Petition mit „beglaubigten“ Unterschriften von Personen mit Wohnsitz in Schmitten: 
65% der stimmberechtigten Einwohner und 10 nicht stimmberechtigte Einwohner 

 
5. Siehe Bund, Punkt 1 

 
6. Kenntnisnahme 

ORGANISATIONEN 
Pro Natu-
ra, WWF, 
Stiftung 
Land-
schaft-
schutz 

1. Anpassung des kantonalen Richtplans Region Mittelbünden, Teilbereich Verkehr, wird 
abgelehnt (Detailbegründung in der Einsprache zum Strassenprojekt und unter Ziffer 3. 
zusammengfasst aufgelistet) 

2. Im Bereich Umwelt wurde mit der Südumfahrung die weitaus schlechteste Lösung aus-
gewählt. Läuft Raumplanungsgesetz Art. 1 Abs. 1 zuwider, wonach Bund, Kantone und 
Gemeinden zu haushälterischem Umgang mit Boden verpflichtet sind.  

3. Negative Seiten der Südumfahrung: 
− Grosser Verlust von Kulturland 
− Verlust von Fruchtfolgeflächen 
− Massive Beeinträchtigung des Ortsbildes (ISOS) 
− Massive Beeinträchtigung des Wanderwegenetzes und Verlust an Attraktivität für 

Tourismus 
− Beeinträchtigung von historischen Verkehrswegen (IVS) 
− Beeinträchtigung der Qualität als Erholungsraum 
− Beeinträchtigung des Landschaftsbildes aus der Nähe und Ferne 
− Massive Beeinträchtigung und teilweise Zerstörung von Trockenwiesen und –

weiden nationaler und regionaler Bedeutung 
− Zerstörung der Einheit als vielfältiger Lebensraum für Flora und Fauna 
− Zerschneidungseffekt der Landschaft und des Lebensraumes 
− Zerstörung und massive Beeinträchtigung von Gehölzen und Lesesteinhaufen 
− Rodung 
− Projektierte Strasse liegt in der „Pufferzone im Fernbereich“ des UNESCO-

Welterbes Rhätische Bahn 

1. Art. 9 Abs. 2 besagt, dass Richtpläne überprüft und nötigenfalls angepasst werden, wenn 
sich die Verhältnisse ändern, sich neue Aufgaben stellen, eine gesamthaft bessere Lö-
sung möglich ist. Siehe Bund, Punkt 1 

2. Siehe Bund, Punkt 1 
 
 

3. Die erwähnten Faktoren / Auswirkungen wurden im RIP und im Projekt / UVB alle themati-
siert – wenn auch nicht mit den gleichen Wertungen. In der Einwendung sind keine neuen 
Auswirkungen / Themen formuliert worden. Der Einwender thematisiert somit die Gewich-
tung der Auswirkung. Die gesamtheitliche Interessenabwägung (Güterabwägung) wird 
überprüft und erfolgt im Rahmen des Projektgenehmigungsverfahrens durch die Regie-
rung an der gleichen Regierungssitzung, an der auch die Richtplananpassung beschlos-
sen wird. Diese Güterabwägung im Regierungsbeschluss bildet auch die Basis für den 
Beschluss des Richtplans. Siehe Bund, Pkt. 1. 

 

PRIVATE 
RA Linder  Stellungnahme / Eisprache namens verschiedener Privater 

1. mit Genehmigung des kantonalen Richtplans im September 2003 durch den Bund wur-
de Nordumfahrung auf allen Staatsebenen behördenverbindlich; damit wurde nicht nur 
Bedarf für eine Verkehrslösung im Zentrum anerkannt sondern auch die Notwendigkeit 

 
1. Nicht berücksichtigt. Die bisherige Nordumfahrung ist im Richtplan mit dem Koordinations-

stand „Zwischenergebnis“ verankert. Das weist darauf hin, dass zum Zeitpunkt des Be-
schlusses noch offene Fragen bestanden. Grundlage für den Richtplaneintrag aus dem 
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Wer Vorschläge / Einwendungen Umgang mit Vorschlägen / Einwendungen (Prüfungseergebnis) 
und Richtigkeit der Nordumfahrung in umweltrechtlicher, raumplanungsrechtlicher, na-
turschutzrechtlicher, heimatschutzrechtlicher und sozialpolitischer Hinsicht 
 

2. Südumfahrung zerschneidet intakte Landschaft mit zusammenhängenden Landwirt-
schaftsflächen, beeinträchtigt Orts- und Landschaftsbild und vermindert Erlebnis- und 
Erholungsqualität 

3. Südumfahrung stellt Verlagerung des Verkehrs und der damit verbundenen nachteili-
gen Emissionen zulasten der Anwohner im südlichen Dorfteil dar 

4. Prinzip der Nachhaltigkeit gemäss Bundesverfassung (Art. 73 BV) wird nicht nachge-
kommen: Nordumfahrung schont Natur, Landschaft und Ortsbild wesentlich besser als 
Südumfahrung  
 
 
 
 
 

5. Unstimmigkeit: gemäss Umweltverträglichkeitsbericht sind mit Umfahrung Schmitten 
Süd derart schwerwiegende Auswirkungen auf die Umwelt verbunden, dass sie „mit 
den vorgesehenen Massnahmen nicht kompensiert werden können“  Aussage im er-
läuternden Bericht zur geplanten Richtplanänderung wonach Umfahrung gemäss UVB 
„umweltverträglich realisierbar“ ist, ist somit falsch 
 

6. Geplantes Strassenprojekt Umfahrung Schmitten Süd verstösst in verschiedener Hin-
sicht gegen kantonales Recht und Bundesrecht und kann nicht rechtskonform realisiert 
werden  

7. Interessenabwägung unter Berücksichtigung der mit der Nordumfahrung entstehenden 
Kosten nicht möglich: kein Kostenvoranschlag für Nordumfahrung vorliegend (Kosten 
nur geschätzt)  seriöser Vergleich der beiden Varianten in ökonomischer Hinsicht 
nicht möglich 

8. Gemäss erläuterndem Bericht handelt es sich bei den meistbetroffenen Liegenschaften 
um „nicht ganzjährig bewohnte Ferienwohnungen“  Nutzung der Liegenschaften 
(Erst- oder Zweitwohnung) darf bei Beurteilung keine Rolle spielen; Ferienwohnungen 
sind Eigentum, welches verfassungsrechtlich (Art. 26 BV) gleich geschützt ist wie Erst-
wohnungen. 

Jahre 2003 war die Nordvariante aus dem Jahre 1982. Die noch offenen Fragen betreffen 
u.a. die Finanzierbarkeit dieser Variante sowie die Zweckmässigkeit der Variante an sich 
(kurzer Tunnel, Projektierung aus dem Jahre 1982). 

2. Kenntnisnahme, dieser Sachzusammenhang wird im Richtplan und im UVB thematisiert; 
siehe Bund Punkt 1 
 

3. Kenntnisnahme, dieser Sachzusammenhang wird im Richtplan und im UVB thematisiert;  
 

4. Kenntnisnahme, gemäss Strassengesetz des Kantons Graubünden Art 1 Abs. 2 (BR 
807.100) werden Kantonsstrassen nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit projektiert. 
Nachhaltigkeit umfasst neben ökologischen auch ökonomische und gesellschaftliche As-
pekte. Die gesamtheitliche Interessenabwägung (Güterabwägung) wird überprüft und er-
folgt im Rahmen des Projektgenehmigungsverfahrens durch die Regierung an der gleichen 
Regierungssitzung, an der auch die Richtplananpassung beschlossen wird. Diese Güter-
abwägung Siehe Bund, Punkt 1bildet auch die Basis für den Beschluss des Richtplans. 
Siehe Bund, Pkt. 1. 

5. Massgebend ist der Prüfbericht des Amtes für Natur und Umwelt. Dieser kommt zum 
Schluss, dass der UVB eine genügende Grundlage für die Beurteilung der Umweltrechts-
konformität des Vorhabens darstellt. Vorbehältlich der Güterabwägung entspricht das Pro-
jekt unter Auflagen den gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt. Betr. 
Güterabwägung siehe Bund, Punkt 1. Bericht zum RIP wird entsprechend dem Beurtei-
lungsbericht des ANU angepasst. 

6. Siehe oben, Punkt 5 
 
 

7. Siehe Bund, Punkt 1. Es wurden die Kosten zwischen einem Vorprojekt (Nordvariante; 
Genauigkeit Kostenschätzung +/- 20 %) und einem Auflageprojekt (Sudvariante; Kosten-
schätzung +/- 10 %) verglichen. Die Güterabwägung wird überprüft – siehe Bund Punkt 1 – 
und die verschiedenen „Genauigkeiten“ der Kosten werden dabei mitberücksichtigt. 

8. Es handelt sich bei der Beschreibung dieses Sachverhaltes auch nicht um eine Wertung 
und Beurteilung im Rahmen der Güterabwägung, sondern um eine Beschreibung der aktu-
ellen Nutzung. Diese kann sich in der Tat ändern, ohne dass eine Nutzungsänderung nötig 
ist (keine grundbuchmässig eingetragenen Erst-  oder Zweitwohnungen).  

Privat 1 1. Durch Südumfahrung werden Emissionen und Gefahren in den Süden verlagert (Forde-
rung nach Nordumfahrung) 

2. Vernichtung und Verschandelung von wertvollem Kultur- und Landwirtschaftsland auf 

1. Kenntnisnahme, siehe Bund, Punkt 1 und RA Linder Punkt 2 
 

2. Die Umweltauswirkungen sind im UVB und im Richtplan thematisiert, siehe dazu Punkt 
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Wer Vorschläge / Einwendungen Umgang mit Vorschlägen / Einwendungen (Prüfungseergebnis) 
einer Länge von 2'300 Metern; Behinderung der Landwirtschaft (gefährliche Niveau-
übergänge); massive Behinderung der Bewirtschaftung auch während der Bauzeit  
Existenz von drei Bauernfamilien bedroht; Schmälerung der Lebensqualität in der Woh-
nung von [Name aus Datenschutzgründen nicht genannt]  wären gezwungen, Wohnung 
mit grossem Verlust zu verkaufen; Vermietung einer Wohnung im Haus … wäre nicht 
möglich) 

3. Geschützte Trockenwiesen und –weiden werden tangiert; Fruchtfolgeflächen gefährdet 
 

4. Naherholungs- und Wandergebiet von Schmitten und seiner Region wird beeinträchtigt 
 

5. Ausserordentliche Flora und Fauna in einzigartiger Landschaft auf Sonnenterrasse wird 
zerstört; rege benützte Wildwechsel (welche vor allem im Winter von Hirschen auf ihren 
Wanderungen benützt werden) werden zerschnitten; Störung und Bedrohung der an-
sässigen Raubvögel und weiterer geschützter Tiere 

6. Ver-/Behinderung des Vernetzungskonzeptes im Albulatal von Tiefencastel bis Schmit-
ten (wie vom Amt für Natur und Umwelt Graubünden angeregt) 

7. Zerstörung der einzigartigen Kulturlandschaft, vor langer Zeit in mühevoller Arbeit ge-
schaffen (Walser)  Lesesteinhaufen als historisches Zeugnis früherer Generationen 

8. Sonnenterrasse liegt in Pufferzone im Fernbereich des UNESCO-Weltkulturerbes Albu-
la-Berninabahn; laut Richtplan wird die Sicht auf Schmitten durch die projektierte Stras-
se nicht geschmälert – diese Ansicht wird nicht geteilt: von der Rampe Richtung Filisur 
ist die Sonnenterrasse von Schmitten gut einsehbar; Sicht vom Zug aus ist ähnlich  
UNESCO-Label würde tangiert 

9. Durch Verzicht auf Südumfahrung können Konflikte mit Natur- und Umweltschutz sowie 
Bauernorganisationen vermieden werden 
 

10. Verlust des grössten Kapitals der Gemeinde Schmitten: der einzigartigen Landschaft im 
Süden und ihrer Potentiale Ruhe, Erholung, frische Bergluft (= Perspektiven für die 
Entwicklung des Dorfes) 

11. unverständlich und erschütternd, dass im UVB als „schwerwiegend/erheblich“ bezeich-
nete Eingriffe als tolerierbar heruntergespielt werden 

12. Geltender Richtplan: Nordumfahrung behördenverbindlich auf allen Staatsebenen; 
Grundlage für Entscheidung zum Kauf des Hauses (ZW): dieses steht bei Realisierung 
der Südumfahrung an von Lärm-, Geruchs- und Vibrationsemissionen am meistbetrof-
fenen Stelle 

13. Geplante Lärmschutzmassnahmen ungenügend; durch offene Konstruktion wird Haus 
EVA zu wenig geschützt  

Bund, Punkt 1 und RA Linder, Punkt 5. Grundeigentümerverbindliche Bemerkungen betref-
fen nicht den Richtplan (behördenverbindlich) sondern das Auflageprojekt und werden – 
koordiniert mit dem Entscheid zur Richtplan-Anpassung im Entscheid zum Auflageprojekt 
entschieden. 
 
 

3. Diese Auswirkungen sind im UVB und im Richtplan thematisiert, siehe dazu Punkt Bund, 
Punkte 1 und 2 sowie RA Linder, Punkte 2 und 5. 

4. Diese Auswirkungen sind im UVB und im Richtplan thematisiert, siehe dazu Punkt Bund, 
Punkt 1 sowie RA Linder, Punkte 2 und 5. 

5. Diese Auswirkungen sind im UVB und im Richtplan thematisiert, siehe dazu Punkt Bund, 
Punkt 1 sowie RA Linder, Punkte 2 und 5. 
 
 

6. Diese Auswirkungen ist im UVB thematisiert, siehe dazu RA Linder, Punkt 5. 
 

7. Diese Auswirkungen ist im UVB thematisiert, siehe dazu RA Linder, Punkt 5. 
 

8. Nicht berücksichtigt. Das Bundesamt für Kultur (BAK) hat die im Richtplan thematisierte 
Wirkung bestätigt (Vorprüfungsbericht des Bundes vom 10. März 2011 zur Richtplan-
Anpassung). Siehe dazu auch Privat 5, Punkt 5. 
 
 

9. Kenntnisnahme, siehe Bund, Punkt 1. Auch eine Tunnelvariante hat Umweltauswirkungen 
in Bezug auf Natur, Umweltschutz und Landwirtschaft (z.B: Deponie Ausbruchmaterial, 
Lärmsituation bei Portalen usw.) 

10. Diese Auswirkungen sind im UVB und im Richtplan thematisiert, siehe dazu Punkt Bund, 
Punkt 1 sowie RA Linder, Punkt 5. Die Entlastung des Ortskernes bietet ebenfalls Perspek-
tiven für die Entwicklung des Dorfes -> Güterabwägung. 

11. Siehe RA Linder, Punkt 5 
 

12. Siehe RA Linder, Punkt 1 
 
 
 

13. Betrifft Projektplanung auf Stufe Genehmigungsentscheid zum Auflageprojekt und UVP. 
 



Richtplanung Graubünden / Mittelbünden  Strassenausbau und Strassenunterhalt 

Stand 30. August 2011  Seite 24 

Wer Vorschläge / Einwendungen Umgang mit Vorschlägen / Einwendungen (Prüfungseergebnis) 
14. Falls „Umfahrung Tunnel“ endgültig verworfen wird: Forderung nach neuer Linienfüh-

rung weiter südlich 
15. Falls Südumfahrung realisiert: Forderung nach Schadenersatz für Wertminderung der 

Wohnung 
 

14. Siehe Bund, Punkt 1 (Güterabwägung). Projektänderungen sind Sache Projektplanung auf 
Stufe Genehmigungsentscheid zum Auflageprojekt  

15. Richtplan bindet die Behörden; die Bereinigung von Entschädigungsbegehren erfolgt im 
Landerwerbsverfahren nach den Bestimmungen des kantonalen Enteignungsrechtes (Art. 
24 Abs. 2 kantonales Strassengesetz). 

Privat 2 Stellungnahme und Einsprache gegen Änderung des Richtplans zu Gunsten einer Umfah-
rung Schmitten Süd 
1. Verweis auf Feststellungen im Bericht (UVB): Beeinträchtigung des Landschafts- und 

Ortsbildes, Minderung der Wohnqualität der Siedlungsteile auf der Südseite des Kirch-
hügels, Beanspruchung von Landwirtschaftsboden (teilweise Fruchtfolgeflächen), 
Schmälerung der touristischen Attraktivität und Qualität der Erholungsräume, negative 
Auswirkungen auf Fauna und Flora, etc.  es kommt darauf an, Feststellungen so zu 
werten, dass sie auch im Hinblick auf spätere Generationen verantwortet werden kön-
nen  Schmitten würde zu viele seiner Ressourcen unwiderbringlich verlieren 

2. Verbesserung im Dorfinneren würde ökologischen und ökonomischen Schaden, den 
Gemeinde durch Umfahrung über schönstes Wiesland erleidet, niemals ausgleichen; 
Gemeinde würde viele ihrer wesentlichen Qualitäten verlieren; Reichtum von Schmitten 
besteht in Natur, Landschaft, Kultur = jene Qualitäten, die Schmitten als Wohn- und Fe-
rienort beliebt machen; um diese Ressourcen zukunftsträchtig pflegen zu können müs-
sen sie als Ganzes und im Zusammenspiel mit der sie pflegenden Landwirtschaft 
erhalten und geschützt bleiben 

3. Feststellung: als einziger Vorteil des Projektes werden die niedrigen Kosten hervorge-
hoben  Betrag von 17 Mio. CHF unrealistisch niedrig; Verdacht: aus politisch takti-
schen Gründen möglichst weit von geschätzten Kosten einer Tunnellösung angesetzt; 
es darf nicht sein, dass man lediglich der Kosten wegen auf Lösung zugeht, die die Zu-
kunftsperspektiven einer Gemeinde verunmöglicht 
 
 

4. Argument, dass zu geringes Verkehrsaufkommen Tunnel nicht rechtfertigt: nicht Durch-
schnittswert verhilft Dorf zu Verkehrsinfarkten, sondern Spitzenwerte in den verschie-
denen Ferienzeiten. Tourismuskanton Graubünden und grosse Tourismusorte 
profitieren hauptsächlich von Verbesserung der Verkehrssituation: diese Verbesserung 
darf nicht zu Ungunsten der Gemeinde Schmitten gehen. 

5. Schmittner Feld soll als Lebens-, Erholungs- und Kulturraum unangetastet bleiben; 
Tunnelvariante als Lösung des Verkehrsproblems angehen 

6. Einsprache (vorsorglich) gegen Enteignung von 1'353 m2 Wiesland aus der Erbenge-
meinschaft Peter Balzer 

 
 
1. Betreffend Interessenabwägung siehe Bund, Punkt 1, betr. UVB siehe siehe RA Linder, 

Punkt 5 und Privat 1 Punkt 10. 
 
 
 
 
 

2. Siehe oben 
 
 
 
 
 
 

3. Siehe RA Linder, Punkt 7. Die im Richtplan enthaltene Nordvariante ist eine Tunnelvarian-
te mit einem Tunnel, der kürzer ist als 500 m und datiert konzeptionell aus dem Jahre 
1982. In Bezug auf die sicherheitstechnischen Einrichtungen entsteht in Tunnels bei einer 
Tunnellänge vom mehr als 500m qualitative Anforderungen, die zu Kostensprüngen führen 
(Sicherheitsstollen usw.). Die Kostenschätzung des Auflageprojektes ist genauer als dieje-
nige eines Vorprojektes. Siehe dazu auch Bericht Richtplan (Kapitel 3.6, Zusammenfas-
sung) und technischer Bericht (Kapitel 1.2.6, Fazit). 

4. Der Bedarf einer Umfahrung wird nicht angezweifelt. Die Interessenabwägung wird über-
prüft, siehe Bund, Punkt 1. 
 
 

5. Die Umweltauswirkungen sind im UVB und im Richtplan thematisiert, siehe dazu Punkt 
Bund, Punkt 1 und RA Linder, Punkt 5. 

6. bindet die Behörden; die Bereinigung von Entschädigungsbegehren erfolgt im Lander-
werbsverfahren nach den Bestimmungen des kantonalen Enteignungsrechtes (Art. 24 Abs. 
2 kantonales Strassengesetz). 
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Wer Vorschläge / Einwendungen Umgang mit Vorschlägen / Einwendungen (Prüfungseergebnis) 
Privat 3 Einsprache gegen die geplante Südumfahrung Schmitten, gegen die Änderung des kant. 

Richtplans, gegen das Rodungsgesuch 
1. Die Anpassung des Richtplans wird abgelehnt wegen Landverlust und damit auch Ver-

lust der Flächenbeiträge, unmittelbarer Linienführung neben dem 2008 erbauten neuen 
Stall, der geplanten Remise und dem geplanten Wohnhaus sowie der Erschwerung des 
Betriebs und den Lärmimmissionen. 

2.  Bei Bewilligungsverfahren für Stallneubau 2008 mussten Ersatzmassnahmen in Höhe 
von 5950 Punkten erbracht werden, da Stallneubau erhebliche direkte und indirekte 
Auswirkungen auf die beiden TWW-Objekte hatte  Frage: Wieviel Depositum muss 
Kanton für zerstörte TWW-Objekte leisten? 
 

3. Falls das Projekt realisiert würde, werden folgende Forderungen gestellt: Strassenach-
se (Böschungswinkel beginnt bei Rückwand des Mistlagerplatzes) muss tiefer gelegt 
werden (Lichteinfälle in Stall sind zu vermeiden); Lärmschutzmassnahmen notwendig; 
für reibungslose Bewirtschaftung der Flächen und für Weidegang sind mindestens drei 
Unterführungen vorzusehen; Wildwechselproblem (Hirsche, Rehe) ist nicht gelöst; Zu-
gang „unteres Chapelli“ für Bewirtschaftung ist nicht gelöst; Zufahrt zu Gemeindedepo-
nie ist nicht gelöst 

4. Melioration in Gemeinde Schmitten dringend nötig; Casper bewirtschaftet 1'000 Parzel-
len! 

 
 
1. Art. 9 Abs. 2 besagt, dass Richtpläne überprüft und nötigenfalls angepasst werden, wenn 

sich die Verhältnisse ändern, sich neue Aufgaben stellen, eine gesamthaft bessere Lö-
sung möglich ist. Betr. Güterabwägung siehe Bund Punkt 1. Betr. Bedeutung bisheriger 
Richtplaneintrag siehe RA Linder, Pkt. 1. 

2. Bereits bei der entsprechenden Bewilligung (BAB-2008-700) wurde die Gemeinde aufge-
fordert, ein Vorranggebiet für TWW im Waldareal auszuscheiden und festzulegen. Die 
Gemeinde  Schmitten hat sich nun dazu verpflichtet. Siehe Bund Pkt. 2. Die Ersatzleistun-
gen ausserhalb des Waldareals betragen rund das 20-fache des erwähnten BABs und 
sind von der konkreten Fläche der betroffenen ökologischen Verluste abhängig.  

3. Betrifft Projektplanung auf Stufe Genehmigungsentscheid zum Auflageprojekt 
 
 
 
 
 
 

4. Kenntnisnahme; die Gemeinde Schmitten wird in Bezug auf Meliorationen als „zusam-
menlegungsbedürftig“ anerkannt. Damit ist der Handlungsbedarf auch von kantonaler Sei-
te bestätigt.  

Privat 4 Einsprache gegen Änderung des kantonalen Richtplans, gegen Strassenprojekt und gegen 
Rodung 
1. Umfahrung Nord ist seit vielen Jahren Kernpunkt der geplanten Umfahrung von Schmit-

ten (Kantonaler Richtplan 2003 – behördenverbindlich auf allen Staatsebenen); mit der 
Umfahrung Nord steht nachhaltige umwelt- und naturverträgliche Umfahrung von 
Schmitten zur Verfügung 

2. Bei Umfahrung Süd würden mehrere behördenverbindliche Auflagen auf Bundesebene 
missachtet werden (TWW, FFF, Umfahrung Nord im Tunnel und weitere Gesetzestitel) 

3. Beanstandet, dass nur die Mehrkosten einer umweltfreundlichen Lösung, nicht aber die 
Kosten, die durch den Verlust an Land in der Landschaft entstehen, gesehen werden 
 Interessenabwägung Vorteile/Nachteile ist – ökonomisch – verzerrt 
 
 

4. Gemeindepräsident hat schriftlich (Presse) und mündlich (vor Zeugen) bestätigt, dass 
er und grosse Teile der Bevölkerung eine Umfahrung Nord bevorzugen; Gemeinde hat 
mit 100 % der Stimmen für den Verbleib im ELA Naturpark zugestimmt 

 
 

1. Sieh RA Linder Punkt 1 sowie Bund Punkt 1 
 
 
 

2. Betr. TWW siehe Bund Punkt 2, betr. Umweltverträglichkeit siehe RA Linder Punkt 5. 
 
 

3. Die gesamtheitliche Interessenabwägung (Güterabwägung) wird überprüft und erfolgt im 
Rahmen des Projektgenehmigungsverfahrens durch die Regierung an der gleichen Regie-
rungssitzung, an der auch die Richtplananpassung beschlossen wird. Diese Güterabwä-
gung Siehe Bund, Punkt 1bildet auch die Basis für den Beschluss des Richtplans. Siehe 
Bund, Pkt. 1; RA Linder Punkte 4 und 7 sowie Privat 2 Punkt 3. 

4. Siehe Stellungnahme der Gemeinde Schmitten. 
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5. Geplante Umfahrung Schmitten hat Mängel an Nachhaltigkeit und ist eines Natur- und 

Umweltverschandelung grössten Ausmasses 
6. Auf Schätzungen beruhenden Kostenangaben können aus Erfahrung erhebliche Ab-

weichungen der schlussendlich realisierten Projektkosten nicht ausschliessen; Kosten-
wahrheit der vom TBA/der Regierung abgegebenen Kostenschätzungen müsste mit 
einer „Checkliste Submissionen“ des SBV (Schweizerischer Baumeisterverband) über-
prüft werden  2.3 km Strassenlänge versus 400 – 500 m Tunnel ermittelt werden 

 
5. Siehe RA Linder Punkte 4 und 5. 

 
6. Siehe RA Linder Punkt 7 sowie Privat 2 Punkt 3. 

RA Ca-
sanova 

Stellungnahme / Eisprache namens verschiedener Privater 
1. Auf Anpassung des Richtplans sei zu verzichten 

 
 

2. Umfahrung Schmitten ist als nördliche Umfahrung in einem Tunnel im Kantonalen 
Richtplan unter Objektnummer 05.TS.02 als Zwischenergebnis enthalten; auch regiona-
ler Richtplan Mittelbünden stuft Umfahrung Schmitten als notwendig und Priorität 1 auf 
der Landwasserstrasse ein; Weiterverfolgung des Tunnelprojekts allein aus finanziellen 
Überlegungen aufgegeben; dies hält vor der Umweltgesetzgebung nicht stand 
 
 

3. Geplante Umfahrungsstrasse liegt in Landwirtschaftszone, beansprucht teilweise 
Fruchtfolgeflächen und führt unmittelbar an Wohnbauten und an der Wohnzone 
3. Nutzungsetappe vorbei 

4. Bau der Südumfahrung erfordert erhebliche Eingriffe durch Geländeabtrag und neue 
Böschungen in steilem Gelände und Stützmauern; besonders gross sind Eingriffe im 
Westanschluss, bei der Überquerung des Schmittenerbachs, unterhalb der Wohnbau-
ten am Kirchhügel und beim Anschluss Ost 

5. Projektierte Umfahrung zerschneidet eine heute intakte, mit wenigen zivilisatorischen 
Werken belastete Landschaft; Zerschneidung wirkt sich auf Landschaftsbild und Land-
schaftserlebnis erheblich aus 

6. gemäss ISOS-Erhaltungsziel A ist Freihaltung der Landschaft im Gebiet Annawisa zum 
Schutz der Umgebung des Ortsbildes wichtig: freie Fläche wird durch Strasse zerschnit-
ten, Ansicht von Westen auf Westteil des Kirchhügels wird beeinträchtigt; landschaftli-
che Einheit der Terrassen und des Kirchhügels auf Südseite des Kirchhügels wird 
zerschnitten 

7. Objekte lokaler, regionaler und nationaler Bedeutung betroffen: Strasse beansprucht 
schützenswerte Lebensräume (Trockenwiesen, trockene Fettwiesen mit NHG-Qualität, 
Gebüsche, Lesesteinhaufen); Strasse führt zu negativen Auswirkungen auf angrenzen-
de Lebensräume und Populationen; führt mitten durch intakte und ruhige Geländekam-

 
1. Art. 9 Abs. 2 besagt, dass Richtpläne überprüft und nötigenfalls angepasst werden, wenn 

sich die Verhältnisse ändern, sich neue Aufgaben stellen, eine gesamthaft bessere Lö-
sung möglich ist; siehe Privat 3 Punkt 1. 

2. Siehe Bund Punkt 1; Die gesamtheitliche Interessenabwägung (Güterabwägung) wird 
überprüft und erfolgt im Rahmen des Projektgenehmigungsverfahrens durch die Regie-
rung an der gleichen Regierungssitzung, an der auch die Richtplananpassung beschlos-
sen wird. Damit werden wird auch der Koordinationspflicht nachgekommen (Art. 1 
Strassengesetz bzw. Art. 25a Eidg. Raumplanungsgesetz. Das Vorhaben ist UVP-Pflichtig 
und wird auf die Vereinbarkeit mit der Umweltschutzgesetzgebung geprüft, siehe dazu RA 
Linder, Punkte 1 / 5 / 7 sowie Privat 2, Punkt 3. 

3. Diese Auswirkungen sind im UVB und im Richtplan thematisiert, siehe dazu Punkt Bund, 
Punkt 1 sowie RA Linder, Punkt 5. Hinweis: Die 3. Nutzungsetappe ist keine Bauzone. Er-
füllung des kantonalen FFF-Kontingents ist nicht gefährdet. 

4. Diese Auswirkungen sind im UVB thematisiert, siehe dazu RA Linder, Punkt 5 
 
 
 

5. Diese Auswirkungen sind im UVB und im Richtplan thematisiert, siehe dazu Punkt Bund, 
Punkt 1 sowie RA Linder, Punkt 5 
 

6. Die Auswirkungen auf das ISOS sind im UVB thematisiert, siehe dazu RA Linder, Punkt 5. 
 
 
 
 

7. Diese Auswirkungen auf Biotope sind im UVB thematisiert, siehe dazu RA Linder, Punkt 5 
sowie Bund, Punkt 2 (Vorranggebiet). Die Beanspruchung von Wald (Rodungsverfahren) 
wird im Projektverfahren thematisiert 
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mer und grenzt auf einer Länge von 300 m unmittelbar an das Gebiet Salaint mit bedeu-
tenden Flächen von Trockenwiesen nationaler Bedeutung; Belegung von ca. 1.5 ha 
schützenswerter Lebensräume und die Folgen der Lebensraumzerschneidung werden 
als schwerwiegender Eingriff eingestuft; Beanspruchung von 1.2 ha Wald 

8. Veränderungen des Landschaftsbildes sind gross (Stützmauern, Abtragungen, Auf-
schüttungen); für umliegende Häuser relevanter Eingriff in Landschaft; insbesondere 
BewohnerInnen der ersten Bautiefe sind in ihrem Landschaftserlebnis erheblich beein-
trächtigt 

9. Im Gebiet unterhalb der Parzelle 178 ist Beseitigung von Gebüsch und Errichtung einer 
sechs Meter hohen, bepflanzten Stützmauer erforderlich  auch aus grösserer Distanz 
wahrnehmbar; BewohnerInnen und Gäste der unmittelbar angrenzenden Häuser sind in 
Wahrnehmung der Landschaft beeinträchtigt; wertvolle Übergangszone vom Siedlungs-
gebiet zum Wald zerschnitten  

10. Wohn- und Erholungsqualität wird geschmälert 
 
 

11. Projektierte Strasse befindet sich in Wintereinstandsgebiet von bis zu 200 Rothirschen 
und 50 Rehen; zwischen östlichem Dorfrand und der geplanten Osteinfahrt wechseln 
Hirsche täglich über die Strasse um Tageseinstände oberhalb der Strasse zu erreichen 
 Wildwechsel führt bereits heute zu Problemen, Verstärkung der Probleme durch pro-
jektierte Strasse 

12. Umfahrungsstrasse gilt gemäss Lärmschutzverordnung als Neuanlage. Planungswerte 
müssen eingehalten werden. Erleichterung davon kann nur gewährt werden, wenn zur 
Einhaltung der Planungswerte ein unverhältnismässiger Aufwand erforderlich wird und 
ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Anlage besteht. Immissionsgrenzwerte 
sind in jedem Fall einzuhalten.  

13. Geplante Umfahrungsstrasse durchtrennt Fruchtfolgeflächen gleichsam in der Mitte. 
14. Projekt verstösst gegen kantonale Natur- und Heimatschutzverordnung (Berücksichti-

gung des Interesses an der Erhaltung von Natur- und Heimatschutzobjekten bei der Er-
stellung von kantonalen Werken und Anlagen), Bundesgesetz über die Raumplanung 
(haushälterische Nutzung des Bodens); Bundesgesetz über den Natur- und Heimat-
schutz (Schutz des Landschafts- und Ortsbildes) und Strassengesetz des Kantons 
Graubünden (gute Einordnung in die bauliche und landwirtschaftliche Umgebung)  
Pflicht des Kantons als Bauherr einer Umfahrungsstrasse zu grösstmöglicher Rück-
sichtnahme auf die vom Strassenprojekt betroffene Landschaft 

15. Umweltverträglichkeitsbericht hat sich mit Tunnellösung nicht auseinander gesetzt; Vor-
teile dieser Variante gegenüber der geplante Umfahrung sind offensichtlich; allein aus 
finanziellen Gründen ist von Tunnelvariante Abstand genommen worden; Umfahrung 

 
 
 
 

8. Die Auswirkungen auf die Landschaft sind im UVB thematisiert, siehe dazu RA Linder, 
Punkt 5 sowie Güterabwägung (siehe Bund, Punkt 1) 
 
 

9. Die Auswirkungen dieser Projektbestandteile sind im UVB thematisiert, siehe dazu RA 
Linder, Punkt 5. 
 
 
 

10. Die Auswirkungen des Projektes sind im Richtplan und im UVB thematisiert, siehe dazu 
RA Linder, Punkt 5. Mit der Umfahrung finden erwünschte  „Entlastungen“ statt, siehe 
Stellungnahme der Gemeinde. 

11. Die Auswirkungen auf das Wild sind im UVB thematisiert, siehe dazu RA Linder, Punkt 5.  
 
 
 
 

12. Die Auswirkungen auf Lärm sind im UVB thematisiert, siehe dazu RA Linder, Punkt 5. 
Betrifft Projektplanung auf Stufe Genehmigungsentscheid zum Auflageprojekt  
 
 
 

13. Kenntnisnahme, siehe Punkt 3 oben 
14. Die Grundsätze des Strassenbaus sind in Art. 1 des kantonalen Strassengesetzes stipu-

liert. Im Rahmen des Genehmigungsentscheides erfolgt eine gesamtheitliche Interessen-
abwägung (Güterabwägung). Siehe dazu Bund, Punkt 1. Betreffend Vereinbarkeit mit der 
Umweltschutzgesetzgebung siehe RA Linder Punkt 5. 
 
 
 
 

15. Eine gesamtheitliche Interessenabwägung (Güterabwägung) wird überprüft und erfolgt im 
Rahmen des Projektgenehmigungsverfahrens durch die Regierung an der gleichen Regie-
rungssitzung, an der auch die Richtplananpassung beschlossen wird. Diese Güterabwä-
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Süd für Jahrzehnte negativ wirkender Eingriff in die Natur; Interessenabwägung zwi-
schen den Projekten Tunnel und geplanter Umfahrung ist nicht vorgenommen worden; 
nicht einsehbar, warum beispielsweise Gemeinden Küblis, Saas, Silvaplana mittels ei-
ner Tunnelvariante umfahren werden, währenddessen in Schmitten ein Bauwerk, das 
den attraktivsten Teil der Gemeinde verunstaltet, umgesetzt werden soll 

16. Einbezug einer alternativen Linienführung (Verlegung des gesamten Bauwerks nach 
Süden) in die Interessenabwägung (auf eine bepflanzte Stützkonstruktion könnte gänz-
lich verzichtet werden: Verbesserung der Situation auf Parzelle …) 

17. Prüfung ob sämtliche zur Verfügung stehenden und für den Anlageersteller betrieblich 
sowie finanziell zumutbaren baulichen und technischen Massnahmen ausgeschöpft 
worden sind, um die Emissionen zu reduzieren; geplante begrünte Stützmauer ist als 
Stützmauer oder Lärmschutzwand zumindest bis an den Schmittenerbach weiterzuzie-
hen 

18. Lärmarmer Strassenbelag soll eingebaut werden 
19. Im Bereich der Liegenschaft Schwerdtel könnte die Lärmemission mittels Anböschung 

und Bepflanzung der Kantonsstrasse merklich reduziert werden; zusätzlich würde 
Sichtschutz entstehen  

gung im Regierungsbeschluss bildet auch die Basis für den Beschluss des Richtplans. 
Siehe dazu Bund Punkt1; RA Linder Punkte 1 / 5 / 7 sowie Privat 2, Punkt 3. 
 
 
 

16. Betrifft Projektplanung auf Stufe Genehmigungsentscheid zum Auflageprojekt 
 
 

17. Betrifft Projektplanung auf Stufe Genehmigungsentscheid zum Auflageprojekt 
 
 
 
 

18. Betrifft Projektplanung auf Stufe Genehmigungsentscheid zum Auflageprojekt 
19. Betrifft Projektplanung auf Stufe Genehmigungsentscheid zum Auflageprojekt 

Privat 5 Einsprache gegen Änderung des kantonalen Richtplans und gegen Südumfahrung 
1. Gemäss Umweltverträglichkeitsbericht entspricht Projekt nicht den gesetzlichen Be-

stimmungen; Bericht spricht von schwerwiegenden Auswirkungen, welche mit den vor-
gesehenen Massnahmen nicht genügend kompensiert werden; insbesondere (aus 
Bericht zitiert): 
− Intakte und vielfältige Kulturlandschaft wird zerschnitten; erhebliche Eingriffe in Ge-

lände  negative Auswirkung auf Landschaftsbild und Landschaftserlebnis 
− Wiesenlandschaft mit bedeutenden Flächen von Trockenwiesen nationaler Bedeu-

tung  Einstufung als „schwerwiegender Eingriff“ (es werden ohne Not ca. 20'000 
m2 versiegelt) 

− Erholungsqualität und Erholungsfunktion in der  Nahumgebung von Schmitten wird 
erheblich beeinträchtigt; Schmittener Hügel mit einem der schönsten und längsten 
Abhänge im Albulatal ist Juwel und verleiht der Gegen das Potential eines Luftkur-
ortes; einer der wenigen für Senioren geeigneten Wanderwege geht kaputt 

2. Projektierte Südumfahrung weist gegenüber Tunnelvariante wesentlich mehr Nachteile 
auf; Aussage, Kosten seien beträchtlich tiefer, wird bestritten: Kosten sind nur beträcht-
lich tiefer wenn für den Verlust einer intakten Landschaft ein Nullwert eingesetzt wird 
(was wird belassene Kulturlandschaft, die sich vom Landwasserviadukt bis zum Dorf 
hinauf zieht, in 50, 100 Jahren wert sein?) 

3. Durch Projekt wird sinnvolle zukünftige Entwicklung des Dorfes Schmitten verunmög-

 
1. Nicht berücksichtigt. Massgebend ist der Prüfbericht des Amtes für Natur und Umwelt. 

Dieser kommt zum Schluss, dass der UVB eine genügende Grundlage für die Beurteilung 
der Umweltrechtskonformität des Vorhabens darstellt. Vorbehältlich der Güterabwägung 
entspricht das Projekt unter Auflagen den gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der Um-
welt. Betr. Güterabwägung siehe Bund, Punkt 1, betr. Trockenwiesen Siehe Bund Punkt 2 
sowie Privat 3, Punkt 2 
 
 
 
 
 

 
 
2. Siehe Bund Punkt 1 sowie RA Linder, Punkte 1 / 5 / 7 sowie Privat 2, Punkt 3. 

 
 
 
 

3. Nicht berücksichtigt, die Verbesserungen der Lebensqualität im Dorfkern Schmittens sind 
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licht 
 

4. Vorgesehene Strasse befindet sich in der „Pufferzone im Fernbereich“ des UNESCO-
Weltkulturerbes Rhätische Bahn in der Landschaft Albula/Bernina: diese Pufferzone 
wird eindeutig beeinträchtigt; nicht einverstanden mit der Folgerung, dass „Bahn und 
Bahnanlagen (eingeschriebenes UNESCO-Welterbe) durch die Umfahrung Schmitten 
nicht geschmälert werden“  Verweis auf Kantonalen Richtplan 2003; 8.1 D: „zu ihrer 
aussergewöhnlichen Bedeutung trägt auch die umgebende Landschaft bei. Die Kunst-
bauten der Bahn (Brücken, Stationsgebäude, Stellwerke, Tunnel samt ihrer Portale) 
sind in der besonderen Topographie begründet und bilden mit der Kulturlandschaft eine 
Einheit“  Landwasserviadukt bildet mit eindrücklichem intakten Hang, gekrönt von 
Kirche und Dorf Schmitten, einen der Höhepunkte der Rhätischen Bahn; für Automobil-
touristen eines der beliebtesten und Fotosujets (weltbekannt) der ganzen Bahnstrecke 

5. Spezialisten, die für Welterbe der UNESCO zuständig sind, sollen Situation beurteilen 
 
 
 
 

6. Sollte Strasse kommen wird eine Entschädigung für verminderte Wohnqualität und 
Wertminderung gefordert 

 

eine zentrale Voraussetzung für die zukünftige räumliche Entwicklung, siehe dazu auch 
Stellungnahme der Gemeinde Schmitten. 

4. Siehe Privat 1, Punkt 8. Landwasserviadukt ist nicht Teil des eingeschriebenen Welterbes, 
das ausschliesslich auf Bahn und Bahnbauten mit einschliesst. Die Pufferzonen haben 
verschiedenen Funktionen in Abhängigkeit der Wahrnehmbarkeit aus Sicht der Bahn / 
Bahnreisenden. , siehe auch Punkt 5 unten 
 
 
 
 
 
 
 

5. Siehe Privat 1, Punkt 8; ist mit der Stellungnahme des Bundesamtes für Kultur erfolgt. Das 
BAK regt an, die weitere Planung und Projektierung durch Spezialisten zu unterstützen. 
Diese Anregung deckt sich mit Anregungen aus dem Beurteilungsbericht des ANU zum 
UVB: Mittels einer landschaftpflegerischen Begleitplanung (LPB) sollen die Auswirkungen 
auf Landschaft, Lebensräume und Ortsbild möglichst optimiert werden. 

6. Richtplan bindet die Behörden; die Bereinigung von Entschädigungsbegehren erfolgt im 
Landerwerbsverfahren nach den Bestimmungen des kantonalen Enteignungsrechtes (Art. 
24 Abs. 2 kantonales Strassengesetz). 
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